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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Kriminalität

Im Frühjahr verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur Verschärfung des
Korruptionsstrafrechts. Die Bestechung Privater soll neu von Amtes wegen verfolgt
werden. Durch die Überführung des Straftatbestandes vom Gesetz über den unlauteren
Wettbewerb in das Strafgesetzbuch soll zudem erreicht werden, dass Korruption durch
Private auch ausserhalb von Wettbewerbssituationen verfolgt werden kann. Damit soll
auch die Frage betreffend Korruptionsfälle bei internationalen Sportverbänden geklärt
werden. Ausgelöst worden war diese Diskussion im Kontext des Korruptionsverdachts
bei der Vergabe der Fussballweltmeisterschaften 2018 und 2022 durch die FIFA. Bei der
Gesetzesrevision handelt es sich jedoch nicht um eine reine „Lex FIFA“, denn auch die
Bestimmungen betreffend Amtsträger werden verschärft. So sollen neu jene
Bestechungsfälle von Amtsträgern, in denen der nicht gebührende Vorteil einem Dritten
Nutzen bringt, strafrechtlich verfolgt werden. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.04.2014
NADJA ACKERMANN

1) BBI, 2014, S. 3615 ff.
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